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Gültigkeit der Ausländerbeiratswahl am 29. November 2015 in der Stadt Usingen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach § 64 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) wird die am 29.November 2015 
durchgeführte Ausländerbeiratswahl in der Stadt Usingen für gültig erklärt. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Wahlausschuss der auch am Wahltag gleichzeitig als Wahlvorstand fungiert, hat in seiner Sit-
zung am 29. November 2015 nach Prüfung der Wahlniederschrift das endgültige Wahlergebnis 
festgestellt. Die Vertretungskörperschaft beschließt nach § 64 KWG die Gültigkeit der Ausländer-
beiratswahl am 29. November 2015 in der Stadt Usingen. 
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